
 Einleitung  StrafR - AT I 1 
 Grundsätzliches 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 
 
 

Wie ist die Strafbarkeit nach h.M. zu prüfen?



 Einleitung  StrafR - AT I 1 
 Strafrecht Basics: Karteikarte 1  

 

I. Tatbestand  

II. Rechtswidrigkeit 

III. Schuld 

IV. Ggfs. persönl. Strafausschlie-
ßungsgründe 

V. Ggfs. Strafverfolgungsvoraus-
setzungen 



 Einleitung  StrafR - AT I 2 
 Grundsätzliches 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 
 
 

In welchen Konstellationen ist eine gedankliche 
Vorprüfung sinnvoll?



 Einleitung  StrafR - AT I 2 
 Strafrecht Basics: Karteikarte 33, 45; Strafrecht AT I: Karteikarte 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedankliche Vorprüfung 

Nur, falls zweifel-
haft: 

 
Anwendbarkeit 
des deutschen 

Strafrechts 
 
 

 
 
 

Versuch 
 
 
 
 

Art der 
Beteiligung 

 
Teilnehmer 
i.S.v. §§ 26, 

27 StGB oder 
mittelbarer 
Täter bzw. 
Mittäter?

Gegebenen-
falls: 

 
Tun oder 

Unterlassen? 
 

(wenn Verhal-
ten mehrdeutig) 



 Einleitung  StrafR - AT I 3 
 Handlungslehren 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 

Wie unterscheidet sich die finale von der kausalen 
Handlungslehre? 

Welche Handlungslehre wird von der h.M. verfolgt?  
Welche Auswirkungen hat dies auf die Prüfung  

des Vorsatzes? 



 Einleitung  StrafR - AT I 3 
 Strafrecht AT I: Karteikarte 6   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kausale Hand-
lungslehre 

Finale Hand-
lungslehre 

Handlung = 
jedes  

gewillkürte 
Körperverhalten 

Handlung = jedes  
willensgetragene, 
zweckgerichtete 

Verhalten 

Vorsatz wird als 
subjektives 

Element i.R.d. 
Schuld geprüft 

Vorsatz wird als 
Teil der Handlung 
lediglich im subj. 

Tatbestand  
geprüft 

Vorsatz ist Teil des subj. 
TB und Teil der Schuld 
(sog. Vorsatzschuld) 

Handlung = jedes vom 
menschl. Willen be-

herrschte/beherrschbare 
sozialerhebl. Verhalten 
(unter Berücksichtigung 
finaler/kausaler Aspekte)

Soziale Handlungslehre 
(h.M.) 



 Einleitung  StrafR - AT I 4 
 Handlungslehren 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 
 

In welchen Fällen wird ein willensgetragenes 
menschliches Verhalten verneint?



 Einleitung  StrafR - AT I 4 
 Strafrecht AT: Karteikarten 6, 8  

 

Handlung i.S.d. Strafrechts (-), falls 

Menschliches  
Verhalten (-): 

Willensgetragenes  
Verhalten (-): 

• Naturereignisse 
• Juristische Personen 
• Verhalten von Tieren 

• Reflexbewegungen 
• Vis absoluta 
• Bewusstlosigkeit  
• Nicht (!): bei Schreckreaktionen 
(z.B. Spontan- und Affekthandlun-
gen)  sind zwar „automatische“ 
Bewegungen, aber willensgesteuert 



 Einleitung  StrafR - AT I 5 
 Deliktstypen 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 
 

Wie können die Straftatbestände hinsichtlich der 
Tathandlung unterteilt werden? 



 Einleitung  StrafR - AT I 5 
 Strafrecht AT I: Karteikarten 138 ff.; Strafrecht Basics: Karteikarten 43 ff.  

 

Positives Tun 
(Begehungsdelikte) 

Unterlassen 
(Unterlassungsdelikte) 

Echte Unterl.delikte:
Unterlassen ist im TB 

beschrieben (z.B. 
§§ 138, 323c I, 123 I 

Alt. 2 StGB) 

Unechte Unterl.delikte:
Nichtabwendbarkeit des 
Erfolges steht unter den 

Voraussetzungen des § 13 
StGB aktivem Tun gleich 

Tathandlung 



 Einleitung  StrafR - AT I 6 
 Deliktstypen 

examenstypisch  •  anspruchsvoll  •  umfassend  

 
 
 

Wie unterscheiden sich die Allgemein- von den 
Sonderdelikten? 



 Einleitung  StrafR - AT I 6 
 Strafrecht AT I: Karteikarte 101; Strafrecht Basics: Karteikarte 24  

 

Unterscheidung erfolgt danach, wer als Täter in  
Betracht kommt

Allgemeindelikte 
Jedermann kann Täter sein 

Sonderdelikte 
Eigenschaft des Handlungs-

subjekts begrenzt den Täterkreis 

Echte S.
(z.B. § 331 StGB)  
 Eigenschaft ist  
strafbegründend 

Unechte S. 
(z.B. § 258a StGB)  
 Eigenschaft ist  

strafschärfend 




